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Amtlicher Theil.
A. Bekanntmarhungen des königlichen Landratbs.

Nr. 300. « Oels, den 9. Juli 1907.

Der Königliche Rentrueisier Hille hat die Dienstge-

schäfte der hiesigen Königlichen Kreistaffe wieder übernommen.

Nr. 301. Oels, den 8. Juli 1907.
Die Stadtgemeinde Oels beabsichtigt auf dem Grund-

stück der fiädtifchen Gasanftalt hierselbst gewerbliche Ver-
änderungen vorzunehmen durch Errichtung einer Naphtalins
waschanlage mit maschinellem Pumpbetrieb und Aufstellung
des 8er Ringosens.k

Gemäß § 17 der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883
(R.-G.-Bl. S. 177 ff.) bringe ich dieses Vorhaben zur
öffentlichen Kenntniß mit dem Bemerken, daß Einwendungen
innerhalb 14 Tagen schriftlich in zwei Exemplaren oder zu
Protokoll bei mir vorzubringen sind. Nach Ablauf obiger Frist
find Einwendungen nicht zulässig.

Zeichnung und Beschreibung der Anlage liegen in meinem
Amtszimmer zur Einsicht offen ans.

Zur mündlichen Erörterung der rechtzeitig erhobenen
Einwendungen habe ich einen Termin auf

Sonnabend, den 27. Juli er»
Vormittags 11 Uhr,

in meinem Amtszimmer hierfelbst anberaumt, wozu ich den
Unternehmer und die Widersprechenden mit dem Bemerken
hierdurch einlade, daß im Falle des Ausbleibens gleichwohl mit
der Erörterung der Einwendungen vorgegangen werden wird.

Der Borsihende des Kreisausfchusses
Königliche Landrath.

Nr. 302. Delß, den 4. Juli 1907.
Die Herren Amtsvorsteher erfuche ich um baldgefällige

Erledigung meiner Kreisblattverfügung vom 7. März 1905
— Seite 39 -— betreffend Revision der An- und Abmelde-
register der Ortsbehörden.

Sir. 303. Oels, den 6. Juli 1907.
Diejenigen Gemeindevorstände, welche noch mit Ein-

reichung des Feststellungsbeschlusfes der Gemeinderechnung
pro 1906 im Rückstande find, fordere ich auf, mir die Ab-
schrift binnen 10 Tagen einzureichen.

Sir. 304. Delß, den 4. Juli 1907.
Nach § 36 des GerichtsverfaffungssGefehes vom

27. Januar 1877 haben bie Magifträte, Guts- und Gemeinde-
 

vorsiände alljährlich ein Verzeichniß der in ihren Bezirken
wohnhaften Personen, welche zum Amte eines Schöffen resp.
Geschworenen berufen werden können, aufzustellen.

Gemäß dieser Bestimmung fordere ich die Magisträte-
Guts- und Gemeindevorstände des Kreises hierdurch auf-
mit der Aufstellung dieser Verzeichnisse —- Urliften —- un-
verzüglich vorzugehen und dieselben so bald als möglich eine
Woche lang zu Jedermanns Einsicht auszulegen.

Vorher ist jedoch die Zeit und der Ort der Auslegung
in ortsüblicher Weise bekannt zu machen, mit dem Bemerken,
daß während der Dauer der Auslegung gegen die Richtigkeit
find Vollständigkeit der Urlisten Einsprüche erhoben werden

nnen.
Die Urlisien sind nach dem nachstehend abgedruckten

Schema auszustellen, jedoch hat die Ausfüllung der Spalte 6
erst nach der Auslegung zu erfolgen, da an dieser Stelle
namentlich die Bemerkungen über das Vorhandensein von
Ablehnungsgründen fund eingegangennen Einsprüchen zu
machen sind.

Jn die Urliite find nicht aufzunehmen-
1. Personen, welche nicht Deutsche find,
2. Personen, welche die Befähigung zum Schöffeu resp.

Geschworenen in Folge strafgerichtlicher Verurtheilung
verloren haben, «

3. Personen, gegen welche das Hauptverfahren wegen eines
Verbrechens resp. Vergehens eröffnet ist, das die Ab-
erkennung der bürgerlichen Ehrenrechte oder die Fähig-
äit zur Bekleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben

nnte,
4. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urlisten

das 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
5. Personen, welche in Folge gerichtlicher Anordnung in

der Verfügung über ihr Vermögen beschränkt find,
6. Personen, welche zur Zeit der Aufstellung der Urliste
noch nicht zwei volle Jahre in der Gemeinde wohnen,

7. Reichsbeamte, welche jederzeit einstweilig »in den Ruhe-
siand versetzt werden können,

8. Staatsbeamte, welche auf Grund der Landesgesetze
keck-derzeit einstweilen in den Ruheftand versetzt werden

nnen,
9. richterliche Beamte und Beamte der Staatsanwaltfchafh

10. gerichtliche und polizeiliche Vollftreelungsbeamte,
11. Religionsdiener,
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12.
13.

14.

Volksschullehrer, _
dem aktiven Heere oder der Marine angehörende
Militärpersonen,
Personen, die für sich oder ihre Familien Armenunteri
stützungen aus öffentlichen Mitteln empfangen oder in
den drei letzten Jahren empfangen haben, .
Personen, welche wegen körperlicher und geistiger Ge-
hrechen zu dem Amte eines Schöffen resp. Geschworenen
nicht geeignet sind,

16. Dienstboten. «
Bei Aufstellung der vorjährigen Urlisten haben wiederum

mehrfach die bestehenden Bestimmungen nicht die genügende
Beachtung gesunden.

Jch erwarte daher bei Aufstellung der diesjährigen
Listen, daß in dieselben alle diejenigen Personen Aufnahme
finden werden, denen keine der vorstehend, unter Nr. 1—16
genannten Gründe entgegenstehen. Amts-, Guts- und Ge-
meindevorsteher gehören nicht zu den vorstehend unter
Nr. 10 genannten Vollstreckungsbeamten und sind daher in
die bezüglichen Listen ebenfalls aufzunehmen Bei Personen,
welche sich nach dem Ermessen der Guts- und Gemeinde-.
vorstände nicht zu dem Amte eines Schöffen oder Ge-
schworenen eignen, z. B. bei denjenigen, welche deutsch weder
lesen noch schreiben können u. s. w., sind in Colonne »Be-
merkungen« entsprechende Notizen zu machen. Die Ent-
scheidung jedoch über die Qualifikation zu dem Schöfsen-
und GeschworeneniAmte steht lediglich dem Ausschuß zur
Auswahl derselben zn.

Schließlich bemerke ich, daß auch in dem Falle, wenn
geeignete Personen nicht vorhanden sind, eine Urliste auf-
gestellt und nach erfolgter Auslegung mit der diesbezüglichen
Bescheinigung versehen werden muß ; auch ist dieser Be-
scheinigung in jedem Falle das Dienstsiegel beizudrürken.

Nach Ablauf der einwöchigen Einspruchsfrist sind die
Urlisten mit den etwa eingegangenen Einsprüchen und zwar
spätestens bis zum «5. September den betreffenden
Königlichen Amtsgerichten zu Oels resp. Bernstadt
einzureichen.

15.

U r l i st e
der in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) . . . . . . .
wohnhaften Personen, welche zu dem Amte eines Schöffen
oder eines Geschworenen berufen werden können.
  
 

 

»- Lebens-
a‘f Vor- und B r f Wohn- alter Be-

F Zusamt e u ' ort. nach merkungen.
Z « Sauren.
 

     
Daß die vorstehende Urliste eine Woche lang und zwar

in der Zeit vom ..... bis einschließlich den . . . .
in der Gemeinde (dem Gutsbezirk) ...... unb zwar
im ......... zu Jedermanns Einsicht ausgelegen
hat, und daß vorher der Zeitpunkt und der Ort der Aus-
legung in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist,
bescheinigt hiermit

« ......... , den ..... 190

Der Gemeinde-Vorstand (Gutsvorsieher).
(Unterschrift und Siegel)  

Akt-( : ‘.

Nr. 305. Oels, den 5. Juli 1907.
Durch eine Entscheidung vom 23. Mär d. Js. hat

das Bundesamt für das Heimathwesen sestgeftell , daß die
Unterbringung von hilfsbediirftigen Lungenkranken in einer
Heilstätte dann zu den Aufgaben der öffentlichen Armen-
pflege gehört, wenn eine solche Unterbringung nach ärztlichem
Gutachten das einzige, einen wesentlichen Heilerfolg verhei-
ßende Mittel bildet. In den Gründen des Grkenntnisses
wird Folgendes ausgeführt:

Gründr. .
Die Voraussetzungen, unter denen die Unterbringung

hilfsbedürftiger Lungenkranker in Lungenheilstätten zu den
Aufgaben der öffentlichen Armenpflege gehört, sind in früheren
Entscheidungen des Bundesamts, namentlich in dem in der
Vorentscheidung in Bezug genommenen Urtheil vom 19. Ok-
tober 1901 in Sachen Schönebeek c/a. Hamburg und in dem Ur-
theil vom 17. November 1906 in Sachen Charlottenburg c/a
Lissa dargelegt worden. Danach ist die Erwägung, daß die Orts-
armenverbände durch eine solche Maßregel schwer belastet
werden, nicht von entscheidender Bedeutung. Schon in dem
Urtheil vom 2. Dezember 1893 Entscheidungen 26 S. 85)
ist für den Fall der Nothwendigkeit einer· Operation der
Satz aufgestellt, auch der Arme habe darauf Anspruch, hab,
wenn sein Leben oder seine Gesundheit nur durch eine
Operation erhalten werden könne, ihm diese Hilfe gewährt
werde, selbst, wenn sie ohne Ueberführnng des Kranken in
eine entfernte Krankenanstalt nicht erfolgen könne. Derselbe
Grundsatz ist auch für die Anwendung besonders teurer
Heilmittel, für die Gewährung von Landaufenthalt, Unter-
bringung in einer Kinderheilstätte, an einem Luftknrort und
in einer Lungenheilstätte zur Anwendung gebracht, auch wenn
nur eine Besserung oder die Verhütung einer Verschlimmerung
des Leidens erzielt werden konnte. Diese Maßregeln sind
in solchen Fällen die durch den Krankheitszustand erforderte
und deshalb erforderliche Krankenpflege im Sinne der
Armengesetzgebung Freilich hat bei der weiten Verbreitung
der Lungenschwindsucht die Anwendung dieses Grundsatzes
eine schwere Belastung der Armenverbände zur Folge, die
indes wesentlich herabgemindert werden kann, wenn, wie dies
in der Provinz Brandenburg geschieht, die Armenverbände
auf diesen auch für die Allgemeinheit in hygienischer, wie
volkswirthschastlicher Beziehung so bedeutsamen Gebiete mit
den Landesversicherungsanstalten zusammen arbeiten. Erachten
diese die Einleitung eines Heilverfahrens zur Abwendung einer
als Folge der Krankheit zu besorgenden Erwerbsunfähigkeit
als in ihrem Interesse gelegen (§ 18 des Invalidenver-
sicherungsgesetzesJ und übernehmen sie die entstehenden Kosten
iür die Unterbringung eines Kranken in einer Lungenheil-

" stätte zu einem größeren Anteil, so liegt schon darin eine
gewisse Bürgschaft dafür, daß von dieser Maßregel ein
wesentlicher Nutzen für den Kranken und ein günstiger Erfolg
zu erwarten ist.

Nr. 306.

 

—__.

Oels, den 8. Juli 1907.

Nachweisung .
der im Monat Mai d. Js. ertheilten Jagdscheinr.

a. Jahresjagdscheinr.
Scham". Hilisjikgen Briese ......... 7. 6. 07.
Lonth Philipp, Waldwärter, Ulbersdori . . . 14. 6. 07.
Liehr Paul, Gutsbesitzer, Sadewitz ...... 16. 6. 07.
Krause Gottlieb, Wirthschaftsanspektor, Prietzen . 29. 6. 07.
b. Unentgeltliche Jagdscheine.

Scholz Heinrich, Fürsten Lakumme ...... 8. 6. 07'  



Nr. 307.··"«««-"« Oels, den 9. Juli 1907.
Die Ortspolizeibehörden mache ich darauf aufmerksam,

daß das von Hamburg aus in das Zollgebiet eingeführte
«Coopers Schafwafchpulver,« das sowohl zur Vertreibung
von Ungeziefer bei den Schafen, wie auch zur Verhütung
von Schafkranlheiten (Stäube oder möge) dienen soll, arsen-
haltig und für Menschen und Tiere giftig ist. Ils arten-
haltiges Ungeziefermittel darf dieses Waschpulver nach § 18
Abs. 3 der Polizeiverordnung über den andel mit Giften
vom 2. Februar 1906 (M.-Bl. f. Med.- ng. S. 115) nur
mit einer n Wasser leicht löslichen grünen Farbe vermischt
feilgehalten oder abgegeben werden« Tatsächlich wird es
aber ungefärbt in den Handel gebracht. Der Herr Finanz-
minisier hat die Zollstellen angewiesen, bei dem Eingange
von Coopers Schafwafchpulver in ungefärbtem Zustande
(nicht grün) der Polizeibehörde des Bestimmungsortes Nach-
richt zu gebeu.

Die Vermischung von Coopers Schafwaschpnlver mit
grüner Farbe würde übrigens auch dann zu fordern sein,
wenn hierdurch die Anwendung des Mittels beeinträchtigt
oder gar unmöglich gemacht werden sollte. Es stehen für
denselben Zweck noch andere Mittel zur Verfügung.  
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Sir. 308. : Oels, den 5. Juli 1907.

Pläne und Kostenanschläge von
Musterdüngerstätten nebst Jauchebehältern.
Auf Anregung der Landwirthfchaftslammer und unter

Zugrundelegung der bei ihr gemachten Erfahrungen ist von
dem Kreisbaumeister Christof il in Namslau eine Broschüre
unter dem Titel: »Plüne un Kostenanschläge von Muster-
biingerfiätteu nebst Jauchebehältern« herausgegeben worden.
Auf den Bezug dieser Schrift mache ich Interessenten, be-
sonders aus den Kreisen der mittleren und kleineren Grund-
besitzer ganz besonders aufmerksam. Die Broschüre ist bei
einem Bezuge von I-19 Heften zu 20 Pf. und bei einem
Bezuge von 20 und mehr Heften zu 16 Pf. pro (Exemplar,
einschließlich Porto, von der Geschäftsstelle der Landwirth-
schaftskammer, Breslau X, Matthiasplatz 6, erhältlich.

Oels, den 8. Juli 1907.

Personal-Chronik
Bestätigt: Der Bauergutsbesitzer Oskar Standte als

Gemeindevorsteher von Langenhof.

Sir. 309.

Der Königliche Landrath.
Graf Kospoth.
 

B. Betauntmachnngen anderer Behörden.
Qels, den 3. Juli 1907.

Bekanntmachung.
Für die füdwestafritanische Schuhtruppe werden Mann-

ichaften, welche derselben bereits angehört haben, und Mann-
schaften der Reserve gesucht. Leute von durchaus guter
Führung, welche sich freiwillig zum Dienst bei der südwest-
afrikanischen Schutztruppe für die Zeit von 31/2 Jahren
verpflichten wollen, haben sich spätestens bis 22. Juli 1907
unter Einreichung ihrer Militärpapiere beim unterzeichneten
Kommando zu melden. Persönliche Meldung zwecks Unter-
suchung aus Tropendienstfähigleit ist erwünscht.

Neben völlig freiem Unterhalt erhalten an monatlicher

 

Löhnung:
Gefreite ........... 91 Mark-
Gemeine ........... 83 Mart.

Vergünstigungen, welche unter Umständen den ehemaligen
SchütztruppensAngehörigen, die nach Ablauf ihrer Dienst-
verpflichtung bei der Schuhtruppe behufs Ansiedelung im
Schutzgebiet verbleiben, gewährt werden können, sind:
1. Den sausgefchiedenen Schutztruppemslngehörigen wird,

falls sie auf Heimbeförderung verzichten und sich ver-
pflichten, als An iedler im Lande zu bleiben, das Heim-
reisegeld als An edelungsbeihilfe gezahlt.

2. Ausgeschiedene Schuhtruppenisiingehörige werden beim
Kaufe von Regierungsland hinsichtlich des Preises be-
vorzugt, wenn sie ein eigenes Vermögen von mindestens
2000 Mart nachweisen können.

3. Diejenigen ausgedienten Schutztruppen - Angehörigen,
welche auf eigener Farm wohnen, können ein unver-
zinsliches Darlehn bis zum Höchstbetrag von 6000 Mart
bewilligt erhalten und finden hierbei gegenüber anderen
Bewerbern in erster Linie Berücksichtigung

Rat. ßeaielßlommanbu.

 

  

Buselwitz, den 6. Juli 1907.

Bekanntmachung.
Die Unterfchweizer Oslar Heil und Karl Neuge-

bauer, in Diensten bei dem Oberschweizer Franz Siegner
zu Allerheiligen, sind in der Nacht vom 5. bis 6. b. Mts.
ihrem Dienftherrn ohne Grund und Ursache ausgerückt.

Die Polizeibehörden sowie die Herren Gendarmem Guts-
und Gemeindevorsteher ersuche ich ergebenst, die Betreffenden
im Betretungssalle gesälligst sestzunehmen und auf Kosten
delesPerschweizers Sie gner nach Allerheiligen transportieren
zu a en-

Ostar Heil ist 21 Jahr alt, von großer Statur,
glatt rasiert, trägt grauen Jaquettanzug, Knöpsschuhe und
dunkelgrünen Hut mit Feder.

Heil hat einen starken Leistenbruch, und merlt man
dieses an feinem Gange.

Karl Neugebauer ist 19 Jahre alt, mittelgroß und
mager, glatt rasiert, hat dunlelblonde Haare, er trägt grünes
ggguetn schwarze Hose, Gamafchen und grünen Hut mit

er
· Der Amtsvorfteher-Stellvertreter.

Dr. Krügen

Bohrau, den 6. Juli 1907.
Jn dem Schwarzviehbestande des Gutsbezirls Bohrau

ist Notlan ausgebrochen.
Stallfperre ist angeordnet-

Der Amtsvorstehersstellvertreter.
Wenig

Juliusburg, den 8. Juli 1907.
Unter dein Schweinebestande des Freistellers Hermann

Schwital hierselbsi ist der Ausbruch der Schweinefeuche
amtlich festgestellt.

Sperrmaßregeln sind angeordnet.
Der Amtsvorfteher.

Holletf (bei.
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RIein-Gllguth, ben 8. Iuli 1907. was meist nicht der Fall ist, noch ein längeres Stück Stahl-
Bekqnutmachung. draht an dem Drachen, so ist, falls die Mögl chkeit vorliegt, daß

Die Sperrmaßregeln für die Gehöste der Stellen- dieses eine elettrische StarkstromsLeitnng berühren kann, jedes
besitzer Gottlieb Scholz und R obert Drabe II. wegen Ergreifen beßfelben mit den blsßsv mühen; aber Betühren mit
Stehen unb Rotzverdachts werden aufgehoben und der Ort als unbebedten körpertheilen forgfaltig zU bermeiben. Dagkgen
stach-frei „um, beseitigt ein um die Hände gewickeltes trockenes Tuch jede

Der Amtsvorstehcr. Gefahr. Man vermeide jede unnöthige Beschädigung
J. V,; A, Bimmermanm « des sehr zerbrechlich gebauteu Drachen.

—————-- 2. Jst der Ballon oder Drache bei starkem Winde noch in
Imt Gr.-Weigelsdorf, den 10. Juli 1907. fchneller Bewegung, so isi bei den Versncheu, ihn festzuhalten,

Unter den Schweinebeständen der Freisiellenbesitzer mit aller Vorsicht zu verfahren, um nicht umgeriffen oder
Giersemehl und Fiebig zu Mirkau ist der Ausbrnch von beschädigt zu werden. Ein schnelles Umschlingen der Seine
Rothlauf amtlich festgestellt worden« Stallfperre ist angeordnet. um einen festen Pfahl oder Baum ist am vortheilhaftesten,

Der Amtsvorsteher um seine Bewegung aufzuhalten
Roßmann. 3. Das an dem allon oder Drachen hängende In-
——-— strument ist von besonderem Werthe und muß deshalb mit

Bcnllchrichtignng unb Anleitung der äußersten Vorsicht behandelt werden. Sobald man das
über die Behandlung von Luftballons und zugehörigen mit Metallpapier bekleidete kleine Körbchen, in dem der

Apparaten, welche im Kreise Oels aufgefunden werden. Apparat untergebracht ist, in der Lust ergreifen kann, oder
Zum Zwecke wissenschaftlicher Erforschung der höheren wenn man es am Erdboden, oder an einem Baume hängend,

Luftschichten, in welche, Menschen nicht mehr vorzudringen findet, schneide man es, ohne im Geringsten mit den Fingern
vermögen, läßt man fast in allen Staaten Europas von Zeit hineinzugreifen, ab und stelle es uneröffnet vorsichtig bei
u Zeit kleinere oder größere Luftballons steigen, die Jn- Seite, wenn möglich in einen geschützten Raum, wo es auch
trumente tragen, welche auf einer geschwärzten Papierfläche vor dem Regen bewahrt ift. Sind an dem Körbchen noch
elbstthätig Aufzeichnungen über die Temperatur, die Feuch- besondere Vorschriften angebracht, so führe man diese sofort
tigkeit und so weiter ausführen. Für die nächsten Jahre aus, z. B., wenn gebeten wird, an einer besonders bezeichneten
finden derartige Ausfahrten an dem ersten Donnerstage eines Schnur so lange zu ziehen, bis eine Feder auffchnappt, was zum
jeden Monats gleichzeitig in England, Frankreich, Elsaßi Zwecke hat, eine nachträgliche Zerstörung der auf mit Ruß
Lothringen, Bayern, Preußen, Oesterreich und Rußland statt, geschwärztem Papier erfolgten Aufzeichnungen zu verhindern
außerdem aber noch gelegentlich an anderen Tagen. In 4. Ballon,Netz,Fallschirm, Drachen nnd alle zugehörigen
Preußen erfolgen dieselben seitens des Aeronautischen Theile sind ebenfalls sorgfältig anfzubewahren.
Observatoriums des königlichen Meteoroloaischen 5. Bei allen innerhalb des Königreichs Preußen und
Instituts am Tegeler Schießplatz bei Berlin ; die der übrigen deutschen Bundessiaaten, außer dem Reichslande
Ballons, Instrumente und aller Zubehör sind demnach fis- Elsaß-Lothringen, Bayern» Württemberg und Baden ge-
kalisches Eigenthum. fundenen Ballons, Drachen und Apparaten, ist sofort eine

Da diese Ballons „unbemanut“ sind, d. h. nur Apparate, telegraphische Depesche an das Aeronautische Obser-
aber keine Personen tragen, muß man erwarten, daß sie, von vatorium, Reinickendorf—West bei Berlin abzu-
verständigen Leuten gefunden, in zweckmäßiger Weise anf- schicken, in der die Adresse des Finders genau angegeben
bewahrt und zurückgefchickt werden. Um den Bewohnern ift. Auch bei ausländischen Ballons, die nicht selten
des Kreises die Möglichkeit einer sachgemäßen Mitwirkung in Starb; unb Mitteldeutschland landeu, ist zuerst eine solche
bei diesen wichtigen nnd in allen Kulturstaaten geübten Vers Depesche nach Reinickendorf—-Berlin zu schicken. Ballou
suchen zu gewähren, seien folgende Erläuterungen und Vor- und Apparat werden entweder abgeholt oder nach weiter
schriften bekannt gegeben und die nachgeordneten Behörden erfolgender Vorschrift durch die Post zurückgefordert werden.
erfucht, deren Befolgung anzuempfehlen bezw. zu überwachen. 6. Für jeden - aufgefundenen und in sachgemäßer Weise

1. Zum Emporheben der Instrumente werden meistens behandelten Ballon oder Apparat wird an den oder die
Luftballons, die mit Evas gefüllt finb, gelegentlich aber auch Finder eine Belohnung gezahlt, die von 5 bis 20 Mark
Drachenflächen verwandt, die an einem Stahldraht gehalten betragen kann, je nachdem die Bergung mehr oder weniger
und durch die Wirkung des Windes zum Aufsteigen gebracht sorgfältig erfolgt ist, worüber sich das Königliche Meteoro-
werden. Die Ballonssind entweder aus Stoff, oder aus Gummi, logifche Institut die Entscheidung vorbehält; außerdem werden
oder aus Papier hergestellt, an ihrem unteren Theile haben alle sonstigen Kosten, auch für die Depesche, zurückerftattet.

 

sie eine Oeffnung, ans der man durch vorsichtiges Drücken Im Falle von Streitigkeiten wird der Königliche Land-
auf den Ballon das Gas entleeren kann, besonders leicht, rath entscheiden, welchen Personen die Belohnung gebührt.
wenn man diese Oeffnung hierbei nach oben bringt. s Die Polizei- und Gemeindebehörden werden ersucht, der

Papierballons, deren Hülle an sich ohne Werth ist, sachgemäßen Ausführung obiger Vorschriften die thunlichste
können ohne Weiteres durch Zerreißen entleert werden. Bei Förderung und Unterstützung zu Theil werden zu lassen.
dieser Thätigkeit ist selbstverständlich jedes offene Feuer Ganz besonders ist durch Belehrung nnd gelegentliches
(cigarre, Pfeife, Streichholz oder anderes) mit größter sites Beispiel daraus hinzuwirken, daß jedes Oeffnen oder
Sorgfalt fern zu halten, da das Gas leicht zum Ex- erühren der Apparate in ihren inneren Theilen, die sehr
plodieren gebracht werden könnte. leicht zerbrechlich sind, ganz besonders aber an der mit ge-

Ballons aus Stoff nnd Gummi müssen mit thunlichster schwärztem Papier oder Metall überzogenen Walze oder
Sorgfalt behandelt und deshalb z. B. aus Bäumen möglichst Trommel den wis euschaftlichen Werth des Aufstieges un-
ohne Verlehun en frei gemacht werden. widerruflich verni tet und daß auch aus diesem Grunde

Diezu dem elben Zwecke benützten Drachenhaben dieGestalt die Höhe der Belohnung in erster Linie davon abhängt, ob
eines viere ckigen, o enen, aus Holzstäben bestehenden Kastens, die Aufzeichnungen durch die Schuld oder Ungeschicklichkeit
der thellweise mit aumwollstoff bekleidet ift. Befindet sich, der Finder verdorben worden sind oder nicht.

  


